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Bundesminister 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.142.608  

Wien, am 26. März 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Die Abgeordneten zum Nationalrat David Stögmüller, Eva Blimlinger, Lukas Hammer, 

Georg Bürstmayr, Freundinnen und Freunde, haben am 1. Februar 2021 unter der Nr. 

5205/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „sogenannte Anti-

Corona-Demonstrationen am Sonntag 31. Jänner 2021 in Wien“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

• Zu wie vielen angemeldeten und unangemeldeten Demonstrationen bzw. 

Kundgebungen kam es am 31.Jänner 2021 in Wien? 

a. Wie viele dieser Demonstrationen waren angemeldet? Wann wurden diese 

Versammlungen angemeldet? 

b. Für welche Orte bzw. welche Routen wurden Versammlungen oder 

Demonstrationen angemeldet? Bitte um genaue Angaben der jeweiligen 

Demonstrationszüge. 

c. Wie viele Personen haben daran teilgenommen? Führen Sie bitte auch eine 

ungefähre Anzahl an Teilnehmer*innen der einzelnen Demonstrationen und 

Kundgebungen an. 

d. Wie lange hat jede dieser Demonstrationen gedauert?  
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e. Welche Versuche wurden von Seiten der Polizei unternommen, diese 

Demonstrationen aufzulösen? 

• Welchen Inhalt hatten diese Anmeldungen? 

• Welche Angaben über die zu erwartende Zahl an Teilnehmer*innen wurden gemacht? 

Es kann von einer Gesamtzahl von bis zu 10.000 Personen ausgegangen werden, wobei 

eine valide Gesamtschätzung der Teilnehmeranzahl aufgrund der zeitlichen und örtlichen 

Aufsplittung der Demonstrationen nicht exakt möglich ist. Eine genaue Teilnehmeranzahl 

für die einzelnen Demonstrationen kann nicht angegeben werden. 

Versammlungen am 31. Jänner 2021 - keine Untersagungen 

 Bezeichnung Inhalt 
Erwartete 

Teilnehmer 
und -innen 

Anzeige 
 

Dauer 
 

1 
Kundgebung 

Für die Möglichkeit im Freien, 
unter Wahrung der Abstand- 
und Hygieneregeln eine freie, 
bewusste Bewegungspraxis 
mit Musik und Kopfhörer 
auszuüben 

Ca. 70 
 

JA 
am 

20.01.2021 

11:00 
bis 

13:00 

Ort/Route: 1130 Wien, Fußballfeld am Hörndlwald (Josef Lister Gasse) 

2 

Kundgebung 
Gedenken Tag der Befreiung 
von Auschwitz 

10 – 15 
 

JA 
am 

27.01.2021 

14:00 
bis 

16:00 

Ort/Route: 1090 Wien, Marsch von Sobieski-Platz – Löblichgasse – Bertha-Löwi-Weg – 
Fluchtgasse – Severingasse – Tendlergasse bis Campus Uni Wien (Spitalssynagoge und 
Gedenktafel Hof 8) 

3 
Kundgebung 

Protest gegen 
Unzumutbarkeiten der Politik 

30 
JA 

am 
13.01.2021 

12:00 
bis 

22:00 

Ort/Route: 1010 Wien, Heldenplatz beim Erzherzog Karl Denkmal 

4 
Kundgebung 

Freiheit für politische 
Gefangene in Russland 

Mind. 500 
JA 

am 
27.01.2021 

12:00 
bis 

15:00 

Ort/Route: 1070 Wien, Platz der Menschenrechte 

5 Kundgebung Stop Terror in Belarus Ca. 100 JA 14:00 
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 am 
28.01.2021 

bis 
16:30 

Ort/Route: 1010 Wien, Graben bei der Pestsäule 

6 
Kundgebung Österreich braucht Jesus Ca. 25 

JA 
am 

28.01.2021 

11:00 
bis 

12:30 

Ort/Route: 1010 Wien, Volksgarten Platz vor dem Theseustempel 

7 
Kundgebung 

Gegen die geplante 
Universitätsgesetz -Novelle 

3 
 

JA 
am 

29.01.2021 

12:45 
bis 

14:00 

Ort/Route: 1090 Wien, Währinger Gürtel 104 

8 
Kundgebung 

Verkündung des Evangeliums 
Christi 

Ca. 3 – 15 
 

JA 
am 

29.01.2021 

14:00 
bis 

19:00 

Ort/Route: 1070 Wien, Museumsplatz beim Museumsquartier 

9 
Kundgebung 

Abschiebungen von Sona, 
Ashot und Tina 

Ca. 50 
JA 

am 
29.01.2021 

15:00 
bis 

17:00 

Ort/Route: 1110 Wien, Zinnergasse 

 

 

Versammlungen am 31. Jänner 2021 - Untersagungen 

 Bezeichnung Inhalt 
Erwartete 

Teilnehmer 
und -innen 

Anzeige 
 

Dauer 
 

10 

Kundgebung 
Bildung Brennt! Gegen die 
UG-Novelle! 

Ca. 2.000 
JA 

am 
23.01.2021 

12:30 
bis 

20:00 

Ort/Route:  1010 Wien, Marsch von Universitätsring 1 Hauptgebäude vor der Uni 
Wien – Universitätsring – Löwelstraße – Bankgasse – Minoritenplatz – Schauflergasse 
– Michaelerplatz – Heldenplatz – Maria-Theresien-Platz – Museumsplatz – Burggasse 
– Kirchengasse – Kellermanngasse – Piaristengasse – Florianigasse bis Schönbornpark 

11 
Kundgebung 

Unsere Solidarität gegen 
Coronaleugner, Faschismus 
und  

Ca. 1.000 
JA 

am 
26.01.2021 

13:00 
bis 

17:00 

Ort/Route: 1010 Wien, Marsch von Schottentor – Universitätsring – Dr. Karl-Renner-
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Ring bis Burgring 

12 
Kundgebung 

Für die Freiheit: Für Bürger- 
und Freiheitsrechte – gegen 
Zwang, Willkür, Rechtsbruch 

Ca. 5.000 
JA 

am 
19.01.2021 

12:00 
bis 

16:00 

Ort/Route: 1010 Wien, Maria-Theresien-Platz 

13 

Kundgebung Corona und seine Folgen! k.A. 
JA 

am 
 20.01.2021 

10:00 
bis 

19:00 

Ort/Route: 1010 Wien, Marsch von Heldenplatz – Ringstraße entgegen der 
Fahrtrichtung – Oper – Schwarzenbergplatz – Urania – Franz-Josefs-Kai – Schottenring 
– Börse - Universität bis Heldenplatz 

14 
Kundgebung 

Für den Schutz unserer 
Verfassung und Grundrechte 

k.A. 
JA 

am 
18.1.2021 

11:00 
bis 

20:00 

Ort/Route: 1010 Wien, Maria-Theresien-Platz 

15 
Kundgebung Die Lage der Nation Ca. 12-20 

JA 
am 

28.01.2021 

13:00 
bis 

22:00 

1010 Wien, Burgtor – Marsch um den Ring 

16 

Kundgebung #kurzmussweg 
Ca. 100-200 

Fahrzeuge 

JA 
am 

29.01.2021 

11:10 
bis 

12:30 
(Sam
meln 

ab 
10:00) 

Ort/Route:  
Route 1: Raststätte Guntramsdorf – A2 – A23 – Ausfahrt Landstraße – Landstraßer 
Gürtel – Prinz-Eugen-Straße – Schwarzenbergplatz – Lothringerstraße – Karlsplatz – 
Getreidemarkt – Museumsplatz – Trennung des Konvois in mehrere Unterkonvois –  
Endpunkt Raststätte Guntramsdorf 
 
Route 2: Raststätte Auhof – Hietzinger Kai – Rechte Wienzeile – Verlauf der B1 bis 
Margaretengürtel – Verlauf der B221 (Gürtel) bis Währinger Straße – Währinger 
Straße – Universitätsstraße – Landesgerichtsstraße – Museumsplatz – Trennung des 
Konvois in mehrere Unterkonvois – Endpunkt Raststätte Auhof 

17 Kundgebung 
Start einer menschen-
würdigen Umgangsform in 
Freiheit und Verbundenheit 

Ca. 2.000 
JA 

am 
29.01.2021 

17:00 
bis 

22:00 
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Ort/Route: 1010 Wien, Maria-Theresien-Platz 

18 
Kundgebung 

Unmenschliche Abschiebung 
gut integrierter Kinder und 
Familien muss aufhören! 

Ca. 3.000 
JA 

am 
29.01.2021 

14:00 
bis 

22:00 

Ort/Route: 1010 Wien, Heldenplatz 

19 

Kundgebung 
Kurz muss weg. Die 
Bundesregierung ist 
rücktrittsreif! 

Ca. 5.000 
JA 

am 
29.01.2021 

13:45 
bis 

18:00 

Ort/Route: 1010 Wien, Sammeln: zwischen Maria-Theresien-Platz und Heldenplatz; 
Route: Ringstraße gegen Fahrtrichtung; Ende: zwischen Maria-Theresien-Platz und 
Heldenplatz 

20 
Kundgebung 

Allgemeine Information der 
FPÖ 

Ca. 2.000 
JA 

am 
29.01.2021 

14:35 
bis 

18:00 

Ort/Route: 1010 Wien, Maria-Theresien-Platz 

 
 

Versammlungen am 31. Jänner 2021 - Zurückweisung 

 Bezeichnung Inhalt 
Erwartete 

Teilnehmer 
und -innen 

Anzeige 
 

Dauer 
 

21 
Kundgebung 

Für den Schutz unserer 
Verfassung und Grundrechte  

k.A. 
JA 

am 
19.01.2021 

lt. An-
zeige 
11:00 

bis 
20:00 

Ort/Route:  1010 Wien, am Wiener Ring 

 

Im Falle einer Auflösung durch die Behörde erfolgte die Durchsage mittels technischer 

Hilfsmittel oder von einem Taktischen Kommunikationsfahrzeug aus. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer wurden informiert, dass ihnen 15 Minuten Zeit zum Auseinandergehen 

und Verlassen des Orts eingeräumt wird. 

Zur Frage 4: 

• Mit wie vielen Teilnehmer*innen haben die Behörden bei der Planung des 

Polizeieinsatzes gerechnet? 
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a.  Aufgrund welcher Informationen wurde diese Einschätzung getroffen? 

b. Wieviel Polizist*innen pro geschätzte Teilnehmer*innen werden für 

Demonstrationen bereitgestellt? 

Es wurde mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Die 

Annahme ergibt sich aus den Angaben der Anmelder und der Einschätzung des 

Landesamtes Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien. 

Die Einsatzplanung und die Festlegung des Kräfteansatzes erfolgen für die jeweilige 

Demonstration auf Basis der Lage- und Gefährdungseinschätzung und dem im Vorfeld mit 

dem Versammlungsanmelder geführten Dialog, sowie in enger Abstimmung zwischen der 

Landespolizeidirektion als Versammlungsbehörde und der Einsatzabteilung der 

Landespolizeidirektion. Bisherige Einsatzerfahrungen, sowie der Dialog mit den Anmeldern 

und allfällige Gefährdungseinschätzungen fließen dabei ein.  

Zur Frage 5: 

• Offensichtlich wurde die Anzahl der Teilnehmer* innen von den Behörden unterschätzt. 

a. Welche Gründe waren dafür ausschlaggeben? Bitte um genaue Darstellung der 

Planung des Polizeieinsatzes? 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde nicht „offensichtlich 

unterschätzt“. Die „Planungen des Polizeieinsatzes“ erfolgen stets einzelfallbezogen nach 

polizeitaktischen Erwägungen. 

Zur Frage 6: 

• Wussten Sie über angemietete Reisebusse, die von Oberösterreich Personen zu den 

Demonstrationen bringen sollten? 

a. Wie viele Busse mit wie vielen Personen waren das? 

b. Wurden im Vorfeld Versuche gesetzt, diese Busse - etwa aufgrund der steigenden 

Zahl an zu erwartenden Personen bei den untersagten Kundgebungen - an der 

Weiterfahrt zu hindern oder deren Insassen am Erreichen der Kundgebungsorte zu 

hindern? 

c. Wurden auch von anderen Orten Reisebusse gemietet, um Personen zur 

Demonstrationen zu bringen? Von wo waren die Busse und wie viele waren das? 

Ja, das war bekannt. Es wurden zwei Busse mit 65 Personen angehalten und 

Vollzugskontrollen in Bezug auf die Einhaltung der COVID-Schutzmaßnahmen bei der 

Benutzung von Kraftfahrzeugen im Rahmen von Fahrgemeinschaften durchgeführt. 
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Mangels Rechtsgrundlage war eine Hinderung an der Weiterfahrt oder eine Erzwingung 

der Rückreise nicht möglich. 

Der Landespolizeidirektion Wien ist bekannt, dass auch ein Bus aus der Steiermark zu 

diesem Zweck nach Wien fuhr. 

Zur Frage 7: 

• Welche Bedenken hatte die Landespolizeidirektion Wien hinsichtlich dieser 

Versammlungen und aufgrund welcher vorliegenden Fakten bzw. Wahrnehmungen? 

Bitte um genaue Darstellung und Nennung der Gründe. 

Aufgrund der großangelegten Mobilisierung im Vorfeld der Versammlungen am  

31. Jänner 2021 und der Erfahrungen im Zusammenhang mit der großen Teilnehmer-

anzahl der „Corona-Demonstrationen“ am 16. Jänner 2021, war mit einer Teilnehmerzahl 

von mehreren tausend Personen zu rechnen. Eine Einhaltung des vorgeschriebenen 

Mindestabstandes von zwei Metern gegenüber haushaltsfremden Personen ist bei 

derartig großen Menschenansammlungen faktisch nicht möglich, wie man ja auch am  

16. Jänner 2021 beobachten konnte. Darüber hinaus war aufgrund von entsprechenden 

Aufrufen in den sozialen Medien damit zu rechnen, dass ein Großteil der Teilnehmer die 

Schutzmaßnahmen (Abstandsregel und Tragen eines enganliegenden Mund-Nasen-

Schutzes) nicht beachten würde. 

Zur Frage 8: 

• Wurden in Bezug auf die geltenden Corona-Maßnahmen (Maskenpflicht und Abstand 

halten gern. § 12 Abs 2 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung) den Anmelder*innen 

bzw. Organisator*innen der Demonstrationen die geltenden rechtlichen Vorschriften 

mitgeteilt, welche von den Teilnehmer*innen bei Versammlungen einzuhalten sind? 

a. Wenn ja, welche waren dies genau? Bitte um detaillierte Aufzählung. 

i. Wurde die Einhaltung dieser Maßnahmen durch die Polizei kontrolliert? 

1.  Wenn ja, welche Kontrollen wurden durchgeführt? 

2.  Wurden Maßnahmen bei Nichteinhaltung ergriffen? 

a. Wenn ja, welche waren das? Bitte um genaue Auflistung. 

b. Wenn ja, waren darunter auch Verwaltungsstrafen oder Anzeigen bei 

Nichteinhaltung von Maskenpflicht und Mindestabstand? 

c. Wenn nein, warum wurden keine Maßnahmen wegen Nichteinhaltung 

der geltenden Vorschriften ergriffen? Bitte um detaillierte Begründung. 

b. Wenn nein, warum ist eine solche Information nicht erfolgt? 
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Ja, die jeweiligen Anmelder wurden bereits im Zuge der Anmeldung vom Büro für Vereins, 

Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten über die einzuhaltenden Schutz-

maßnahmen informiert und zwar die unabdingbare Verwendung von Mund-Nasen-Schutz 

und Einhaltung von zwei Metern Abstand. Zusätzlich wurde vor Ort mittels Durchsagen 

eines Taktischen Kommunikationsfahrzeuges und durch persönliche Aufforderung durch 

Exekutivbedienstete auf die epidemiologisch erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen 

hingewiesen und zur Einhaltung aufgefordert. Diese Durchsagen waren auch vom 

anwesenden Anmelder wahrnehmbar.  

Es wurde kontrolliert, ob der Mindestabstand von zwei Metern gegenüber 

haushaltsfremden Personen eingehalten wurde und ob die Teilnehmer einen 

enganliegenden Mund-Nasen-Schutz trugen. 

Als Maßnahmen wurden die Aufforderung zur Einhaltung der Vorschriften, die 

Verhängung von Organstrafverfügungen sowie die Erstattung von Anzeigen gesetzt. 

Zur Frage 9: 

• Zu wie vielen Identitätsfeststellungen kam es insgesamt im Verlauf der Einsätze rund 

um die oben beschriebenen Versammlungen und Demonstrationen am 31.01.2021? 

Es kam im Verlauf der Einsätze zu 1.559 Identitätsfeststellungen. 

Zur Frage 10: 

• Wurde von Personen, die sich nicht an Abstandsregeln und Maskenpflicht gehalten 

haben, die Identität festgestellt und falls ja, von wie vielen Personen? 

a. Wenn ja, wurden sie angezeigt? 

b. Wenn ja, welche Maßnahmen wurden sonst noch ergriffen? 

c. Wenn nein, warum nicht? Bitte um detaillierte Begründung. 

Ja, es wurde die Identität von 1.023 Personen festgestellt. Diese wurden angezeigt sowie 

zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen aufgefordert. 

Zur Frage 11: 

• Zu wie vielen Festnahmen kam es im Verlauf der oben erwähnten Einsätze und aus 

welchen Gründen? 

a. Wie lange wurden die festgenommenen Personen festgehalten?  

b. Wurde Personen aufgrund der Festnahme inhaftiert? Wenn ja, was waren die 

Haftgründe? 
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c. Wann würden die Personen wieder auf freien Fuß gesetzt? 

 

Rechtsgrundlage Anzahl Übertretung/Grund 
Zeitpunkt der 

Entlassung 

StPO 8 §§ 84, 125, 269 StGB 
Entlassung zwischen 
18:25 Uhr und 22:30 
Uhr 

StPO 1 Festnahmeanordnung 
Einlieferung in 
Justizanstalt 

VStG 2 
§ 14 Abs. 1 Versammlungsgesetz 
1953 

Entlassung um 17:00 
Uhr bzw. um 17:10 
Uhr 

Die Festnahmen wurden aufgehoben, sobald der Zweck der Maßnahme erreicht oder der 

Haftgrund weggefallen war. In zehn Fällen dauerten die Anhaltungen zwischen 3,5 und 

acht Stunden. Eine Person wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung in die Justizanstalt 

Wien-Josefstadt eingeliefert. 

Zur Frage 12: 

• Weshalb wurden angesichts der durch zahlreiche Bildaufnahmen belegten, 

systematischen Verstöße gegen die geltenden Corona-Vorschriften und der daraus 

resultierenden Bedrohung der öffentlichen Ordnung nicht alle Versammlungen gem.    

§ 13 VersammlungsG aufgelöst? 

Die Versammlung im Bereich Maria-Theresien-Platz/Burgring wurde um 13:08 Uhr gemäß 

Versammlungsgesetz 1953 aufgelöst.  

Auch wenn von der Behörde eine Versammlung aufgelöst wurde, kann die polizeitaktische 

Beurteilung ergeben, dass die Verhältnisse die weitere exekutive Durchsetzung der 

Auflösung einer Versammlung bzw. die Auflösung weiterer Versammlungen nicht 

zulassen, weil der gesetzmäßige Zustand durch gelindere Mittel (zB Dialog) hergestellt 

werden könnte oder die Durchsetzung der Auflösung nicht verhältnismäßig wäre. 

Unverhältnismäßigkeit kann z.B. bei einer großen Anzahl von Versammlungsteilnehmern 

vorliegen, da davon auszugehen ist, dass es durch die Durchsetzung der Auflösung mittels 

Zwangsgewalt zwangsläufig zu einer Nichtbeachtung der Schutzmaßnamen 

(Mindestabstand) und damit zu einer erhöhten Ansteckungsgefahr für die einschreitenden 

Organe und die Versammlungsteilnehmer führt.  Unverhältnismäßigkeit kann sich auch 

bei einem gewaltbereiten Gegenüber ergeben, wenn beim Einschreiten mit 
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Körperverletzungen „auf beiden Seiten“ zu rechnen ist und sich zuvor noch keine 

Straftaten ereignet haben. Die Auflösung einer Versammlung setzt immer eine 

Einzelfallprüfung voraus, welche durchgeführt wurde. 

Zur Frage 13: 

• Die Auflösung der Versammlung am Wiener Burgring, Höhe Maria-Theresien-Platz, 

wurde gegen 13:07 Uhr verkündet. Wie lange hat die Durchsetzung dieser Auflösung 

gedauert? 

Um 13:07 Uhr erfolgte die Durchsage der Auflösung. Um 13:09 Uhr wurden die 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen informiert, dass ihnen 15 Minuten Zeit zum 

Auseinandergehen und Verlassen des Orts eingeräumt wird. Eine Durchsetzung der 

Auflösung konnte nicht erfolgen, da die Teilnehmer auf zahlreichen Routen 

auseinanderströmten. 

Zur Frage 14: 

• Aus Medienberichten und mehreren Einträgen auf Sozialen Medien geht hervor, dass 

an den Demonstrationen zahlreiche namhafte und amtsbekannte Neonazis, 

Rechtsextreme, gewaltbereite Hooligans, und „Querdenker" teilgenommen haben. 

a. Welche Maßnahmen wurden hinsichtlich dieser Personen getroffen? 

b. Wurden Personen, die Pfeffersprays, Messer, Schlaghandschuhe etc. mit sich 

führten und daher gegen das Waffenverbot des § 9a VersammlungsG verstießen, 

angezeigt ? 

c. Wurden ihnen solche Gegenstände abgenommen? 

d. Wie viele derartige Amtshandlungen wurden gesetzt? 

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Demonstration wurden begleitet und, speziell 

das Verhalten von in der Fragestellung angeführten Personengruppen, auch insbesondere 

in Bezug auf gefährliche Angriffe und Übertretungen der COVID-19-Maßnahmen 

beobachtet. Eingeschritten wurde anlassbedingt auf Basis der gegebenen 

Rechtsgrundlagen. In zwei Fällen wurden Personen, die gegen § 9a Versammlungsgesetz 

verstießen, angezeigt und Schlaghandschuhe sowie ein Pfefferspray abgenommen. 

Zur Frage 15: 

• Ist die Polizei gegen Personen (insbesondere sogenannte Hooligans) vorgegangen, die 

Medienvertreter*innen angegriffen und bedroht haben? 

a.  Wenn nein, warum nicht? Bitte um ausführliche Begründung. 

b. Wenn ja, welche Maßnahmen wurden getroffen? 
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c. Wenn ja, wurden diese Personen angezeigt? 

i. Wenn ja, wie viele Anzeigen wurden eingebracht? 

ii. Wenn nein, warum nicht? Bitte um ausführliche Begründung. 

Ja, eine Person konnte ausgeforscht werden und wurde angezeigt. 

Zur Frage 16: 

• Laut Medienberichten kam es zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen Journalisten 

von Seiten eines Demonstrationsteilnehmers, bei dem Beamte der WEGA dem 

Journalisten zu Hilfe kamen. Der Betroffene erstatte, laut Medienberichten, Anzeige. 

a. Ist Ihnen dieser Vorfall bekannt? 

b. Wurde dieser Übergriff im Polizeibericht erwähnt? 

i. Wenn nein, wieso nicht? 

c. Sind ihnen weitere Übergriffe auf Journalist*innen von Seiten der 

Demonstrationsteilnehmer*innen bekannt? 

i. Wenn ja, bitte um zusammenfassende Beschreibung der Vorfälle.  

ii. Wurden die Täter* innen ermittelt und/oder festgenommen? 

1. Wenn ja, wurden Sie angezeigt? 

2. Wie viele Anzeigen auf Grund welcher Tatbestände wurden eingebracht? 

iii. Wie ist der Stand der dazu geführten weiteren Ermittlungen? 

Es wurde ein Journalist laut eigenen Angaben durch einen unbekannten Täter verletzt. Der 

Täter konnte noch nicht ausgeforscht werden. Es wurde gegen unbekannten Täter Anzeige 

wegen Verdachts der Körperverletzung erstattet.  

Eine diesbezügliche Beteiligung eines WEGA-Beamten hat nicht stattgefunden. Weitere 

Übergriffe auf Journalisten sind nicht bekannt.  

Zu den Fragen 17 und 18: 

• Welche besonderen Maßnahmen waren bisher in Ihren Richtlinien und 

Einsatzkonzepten festgeschrieben, um Journalist*innen während Demonstrationen zu 

schützen? 

• Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um Journalist*innen im Rahmen von 

Demonstrationen - insbesondere vor tätlichen Angriffen zB durch Rechtsextreme oder 

„Hooligans" - in Zukunft besser zu schützen? 

Den Sicherheitsbehörden obliegt unter anderem die Abwehr allgemeiner Gefahren nach 

dem Sicherheitspolizeigesetz, worunter auch körperliche Angriffe auf Journalisten zu 
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subsumieren sind. Jede Versammlung wird polizeilich geprüft und beurteilt. Die Polizei ist 

entsprechend der Lagebeurteilung vor Ort mit Einsatzkräften vertreten, um sowohl 

Versammlungsteilnehmer als auch Unbeteiligte - so auch Medienvertreter - vor 

gefährlichen Angriffen zu schützen. Darüber wird jedem Journalisten die Möglichkeit 

geboten, jederzeit mit den polizeilichen Medienkontaktbeamten Kontakt aufzunehmen.  

Anlassbezogen wurden Medienkontaktbeamte (MKB) installiert. Diese sind die erste 

Anlaufstelle für Journalisten nach behaupteten Einschränkungen von Medienvertretern, 

sowie für die Erstaufnahme von Straftaten oder Verwaltungsübertretungen. Eine weitere 

Aufgabe besteht darin, ein regelmäßiges Lagebild betreffend die Stimmung zwischen 

Versammlungsteilnehmern und Medienvertretern einzuholen.  

Darüber hinaus bietet die Landespolizeidirektion Wien aus dem bestehenden 

Schulungskonzept ein Deeskalationstraining an, das bereits von Mitarbeitern eines 

Mediums in Anspruch genommen worden ist. Im Zuge dessen wird auch auf den 

Eigenschutz Bezug genommen und ein erfahrener leitender Einsatzbeamter informiert 

über die Besonderheiten des polizeilichen Einsatzes im Rahmen des Großen 

Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes. 

Zur Frage 19: 

• Laut Berichterstattung wurden die Demonstrant*innen auf den o.a. „spontanen" 

Demonstrationszügen von Beamt*innen der LPD Wien begleitet? 

a. Ist das korrekt? Wie lange und warum? 

b. Warum wurde dieser Demonstrationszug nicht sofort unterbunden? 

c. Waren diese schließlich stattgehabten Demonstrationen angemeldet? Wer war die 

Ansprechperson? 

d. Welche Routen wurden im Vorfeld angemeldet und mit der Polizei koordiniert? 

e. Gab es im Zuge der Begleitung dieser Demonstrationen Identitätsfeststellungen, 

Anzeigen oder sonstige Amtshandlungen? 

Von ca. 13:00 bis 19:30 Uhr wurden Demonstranten begleitet, um eine Gefährdung 

unbeteiligter Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zu unterbinden. Aufgrund 

der Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und nach Maßgabe der 

Verhältnismäßigkeit war ein Unterbinden des Demonstrationszuges faktisch nicht möglich. 

Ansprechpersonen gab es nicht.  
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Zur Frage 20: 

• Wie viele Polizist*innen wurden bei den Demonstrationen verletzt und welcher Art 

waren diese Verletzungen? 

Es wurden vier Exekutivbedienstete unbestimmten Grades verletzt.  

Zur Frage 21: 

• Wie viele Teilnehmer*innen der Demonstration wurden bei dem Polizei -Einsatz aus 

welchen Gründen verletzt? 

Es wurden fünf Personen im Zuge von Festnahmen verletzt. 

Zur Frage 22: 

• Im Verlauf der Geschehnisse versuchte eine kleine Gruppe von Gegen-

demonstrant*innen antifaschistischer Ausrichtung, den ungehinderten Weiterzug 

„spontaner" Demonstrationen, aus denen rechtsextreme Parolen zu hören waren, auf 

Höhe des Wiener Stadtparks zu blockieren. Wurde diese Versammlung von 

Gegendemonstrant* innen aufgelöst und wenn ja, aus welchen Gründen? 

a. Wurden Teilnehmer*innen dieser antifaschistischen Gegenkundgebung bei 

diesem Einsatz verletzt, wenn ja wie viele und in welcher Art? 

Nein, diesbezüglich liegen der Landespolizeidirektion Wien keine Erkenntnisse vor. 

Zur Frage 23: 

• Wurde der gesamte Polizeieinsatz rund um die genannten Versammlungen und 

Demonstrationen bereits evaluiert? 

a. Wenn ja, wurden Fehler bei der Planung und Durchführung des Polizeieinsatzes 

festgestellt, und welche? 

Die Evaluierungen des Einsatzes sind noch nicht abgeschlossen. 

Zur Frage 24: 

• Der Standard berichtet von „Latten vor dem Parlament", laut Augenzeugen wollten 50 

Personen, die teils Latten mit sich trugen, in das historische Parlament eindringen? 

a. Ist Ihnen das bekannt? 

b. Welche Amtshandlungen wurden im Zusammenhang mit dieser Episode gesetzt? 
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Hinsichtlich der angeführten Personen, welche Latten mit sich getragen haben sollen und 

damit in das Parlament eindringen wollten, liegen der Landespolizeidirektion Wien keine 

Erkenntnisse vor. 

Die Sicherung des historischen Parlaments erfolgte vorausschauend durch Erhöhung der 

sichtbaren polizeilichen Präsenz beim Parlament auf Seite des Rings. 

Zur Frage 25: 

• Auf der Facebook-Seite der FPÖ wurde ein Posting abgesetzt, in dem Luftbildauf-

nahmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mithilfe von Drohnen aufgenommen 

wurden, zu sehen sind. 

a. Gab es während der Demonstration ein Flugverbot? Geben Sie bitte den Zeitraum 

und das Gebiet an. 

b. Gab es eine Fluggenehmigung für die dabei eingesetzten Drohnen? 

i. Wenn ja, wer beantragte diese, für welchen Zeitraum und für welchen Bereich 

und für welchen Zweck? 

ii. Warum wurde diese Genehmigung erteilt? 

iii. Wenn nein, welche Ermittlungen werden getätigt, um herauszufinden wer 

diese Drohnen illegalerweise verwendet hat? 

c. Wurden diese Bilder der FPÖ von der Polizei (entgeltlich) zur Verfügung gestellt? 

d. Wenn ja, wie hoch waren diese Entgelte? Ist das üblich? Über welche Stelle werden 

derartige Anfragen bearbeitet und abgewickelt? 

e. War eine derartige Anfrage bereits im Vorfeld gestellt worden? 

i. Wenn ja, wann und wie wurde sie beantwortet? 

ii. Wenn nein, wann wurde dann gefragt? 

f. Gab es Anzeigen zum Drohnenflug oder wegen Verletzung der Urheberrechte? 

g. Wurden die Aufnahmen illegal - so diese von der Polizei stammen - 

weitergegeben? Wenn ja, von wem bzw. von welcher Abteilung? 

Der Landespolizeidirektion Wien liegen hinsichtlich dieser Aufnahmen keine Erkenntnisse 

vor. Eine derartige Anfrage wurde nicht gestellt. Die Erteilung von Fluggenehmigungen 

und die Vollziehung des Luftfahrtgesetzes fällt nicht in die Zuständigkeit der 

Sicherheitsbehörden. Im Übrigen fällt die Beantwortung dieser Frage nicht in die 

Zuständigkeit des Bundesministers für Inneres.  

Zur Frage 26: 

• Wurden mit den Anmelder*innen bzw. den Gruppenführer*innen Nachbesprechungen 

abgehalten? 
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a. Wenn ja, mit wie vielen Personen wurde eine Nachbesprechung durchgeführt? 

b. Wenn ja, was war der Inhalt dieser Nachbesprechungen? 

Nein, eine Nachbesprechung mit den Anmeldern wurde nicht gehalten. Welche 

Personengruppe als „Gruppenführer bzw. Gruppenführerinnen“ tituliert wird und gemeint 

ist, kann aus der Fragestellung nicht geschlossen werden.  

 

 

Karl Nehammer, MSc 
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